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RS OGH 1971/7/29 6Ob145/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.1971

Norm

ABGB §1116 D

Rechtssatz

Aus der Formulierung des Mietvertrages, daß der Vermieter die Wohnung dem Mieter ab einem bestimmten Zeitpunkt

bis zu der vom Mieter erfolgenden Kündigung vermiete, kann ein vertraglicher Kündigungsverzicht des Vermieters

auch gegenüber dem Rechtsnachfolger des ursprünglichen Mieters nicht abgeleitet werden.
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